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Stellenausschreibung für die Direktwahl des
Oberbürgermeisters (m/w/d) der Stadt Halle (Saale)
Die Stadt Halle (Saale) ist mit 
über 240.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern die größte Kom-
mune des Landes Sachsen-Anhalt 
und befindet sich im Kern der 
Europäischen Metropolregion 
Mitteldeutschland. Die Geburts-
stadt des weltbekannten Kompo-
nisten Georg Friedrich Händel 
entwickelt sich als aufstrebender 
Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort mit namhaften Unter-
nehmen, Hochschulen und wis-
senschaftlichen Einrichtungen. 
Sie beheimatet eine einzigartige 
und vielfältige Kulturszene. Hal-
le (Saale) ist Sitz der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina und der Kulturstif-
tung des Bundes. Mit ihrer kultu-
rellen Vielfalt, ihrem weltoffenen 
Flair und ihrer reichen Geschich-
te bietet die Stadt am Fluss eine 
hohe Lebensqualität und verfügt 
über eine große bauliche und 
siedlungsstrukturelle Vielfalt.

Ziel und Aufgabe der Stadtver-
waltung von Halle (Saale) ist es, 
für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner schnell, aufgeschlossen 
und serviceorientiert zu agieren. 
Die Verwaltung hat damit einen 
wichtigen Anteil an der Gestal-
tung des Lebensumfeldes und der 
Zukunftschancen ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner. 

Stellenausschreibung

für die Direktwahl des Ober-
bürgermeisters (m/w/d) der 
Stadt Halle (Saale)

In der Stadt Halle (Saale) ist die 
hauptamtliche Stelle des Ober-
bürgermeisters (m/w/d) im 
Wege der Direktwahl zu besetzen.

Die Besoldung richtet sich nach 
der Kommunalbesoldungsverord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt 

(KomBesVO). Danach ist das 
Amt derzeit in die Besoldungs-
gruppe B 8 eingestuft. Hinzu 
kommt die Zahlung einer monat-
lichen Aufwandsentschädigung. 
Frühestmöglicher Beginn der 
Amtszeit ist der 01.03.2025. Die 
Amtszeit beträgt sieben Jahre.

Wählbar sind Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 des Grundge-
setzes und Staatsangehörige an-
derer Mitgliedsstaaten der Euro- 
päischen Union, die am Wahltag 
das 21. Lebensjahr vollendet, aber 
noch nicht die Altersgrenze nach 
§ 39 Abs. 1 Satz 1 des Beamten-
gesetzes des Landes Sachsen-An-
halt erreicht haben. 

Die Bewerber (m/w/d) müssen 
die Gewähr dafür bieten, dass 
sie jederzeit für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes und der 
Verfassung des Landes Sachsen- 
Anhalt eintreten, nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind 
oder infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter verloren haben. Staatsangehö-
rige anderer Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sind darüber 
hinaus auch nicht wählbar, wenn 
der Ausschluss oder Verlust nach 
den Rechtsvorschriften des Staa-
tes besteht, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzen. Auf die Hin-
derungsgründe gemäß § 62 Abs. 2 
KVG LSA wird hingewiesen.

Die Bewerbung für das Amt hat 
schriftlich innerhalb der Ein- 
reichungsfrist an die Stadt Hal-
le (Saale), Gemeindewahllei-
ter, Marktplatz 1, 06108 Halle 
(Saale), zu erfolgen und muss fol-
gende Angaben enthalten:

	 Familiennamen, Vornamen,
	 Beruf oder Stand,

	 Geburtsdatum,
	 Anschrift der Hauptwohnung.

Der Bewerbung sind beizufügen:

1. die erforderliche Zahl an Un-
terstützungsunterschriften nach 
dem Muster der Anlage 6, der 
Kommunalwahlordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KWO LSA), 
nebst Bescheinigung des Wahl-
rechts der Unterzeichner, sofern 
die Bewerbung von Wahlberech-
tigten unterzeichnet sein muss 
(§  30 Abs. 3 KWG LSA); §  30 
Abs. 4 Nrn. 1 bis 4 KWO LSA 
gilt entsprechend. Die Bewerbung 
muss von mindestens 100 Wahl-
berechtigten der Stadt Halle 
(Saale) persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein 
(§  30 Abs.  3 Kommunalwahlge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KWG LSA)). Entsprechende 
Formblätter sind beim Wahlamt 
der Stadt Halle (Saale), Wolf-
gang-Borchert-Str.  75, 06126 
Halle (Saale) oder per Mail: 
wahlamt@halle.de anzufordern. 

Die Pflicht zur Beibringung von 
Unterstützungsunterschriften 
entfällt für Bewerber (m/w/d), die 
durch eine Partei oder Wähler-
gruppe gemäß § 21 Abs. 10 Satz 1 
KWG LSA unterstützt werden, 
wenn für den Bewerber (m/w/d) 
eine Unterstützungserklärung in 
einem Verfahren nach § 24 KWG 
LSA abgegeben wurde. Demnach 
muss die Partei oder Wählergrup-
pe am Tage der Bestimmung des 
Wahltages im Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale), im Landtag von 
Sachsen-Anhalt oder im Deut-
schen Bundestag auf Grund eines 
eigenen Wahlvorschlages vertre-
ten sein. 

2. der Nachweis zu den Wähl-
barkeitsvoraussetzungen des 
Bewerbers nach dem Muster der 

Anlage  9b KWO LSA und für 
Staatsangehörige anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen 
Union eine Versicherung an Ei-
des statt nach dem Muster der 
Anlage 8b KWO LSA, 

3. eine Unterstützungserklärung 
für den Bewerber, der in einem 
Verfahren nach § 24 KWG LSA 
aufgestellt worden ist; die Nieder-
schrift über die Mitglieder- oder 
Delegiertenversammlung (§  30 
Abs. 2 KWG LSA) nach dem 
Muster der Anlage 10 KWO LSA 
ist der Erklärung beizufügen.

Die Einreichungsfrist beginnt am 
Tag nach der Stellenausschrei-
bung im Amtsblatt der Stadt 
Halle (Saale). Das Ende dersel-
ben wird bestimmt auf Dienstag, 
26.11.2024, 18:00 Uhr.

Ein Rücktritt ist dem Wahlleiter 
schriftlich bis zur Zulassung der 
Bewerbung durch den Gemein-
dewahlausschuss zu erklären und 
kann nicht widerrufen werden. 
Der Wahlausschuss beschließt 
spätestens bis 06.12.2024 über 
die Zulässigkeit der Bewerbun-
gen gem. § 30 Abs. 5 KWG LSA.

Die Wahl findet am 02.02.2025 
statt, eine eventuelle Stichwahl 
am 23.02.2025.

Nähere Auskünfte erteilt das 
Wahlamt im Fachbereich Einwoh-
nerwesen der Stadt Halle (Saale), 
Wolfgang-Borchert-Str. 75, 06126 
Halle (Saale), Tel. 0345 61387031, 
Fax: 0345 61387049, E-Mail: 
wahlamt@halle.de.

i.V. Dr. Judith Marquardt
Oberbürgermeister
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Kommunalwahl 2025 – Öffentliche Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin
Bekanntmachung zur Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d)

Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 
in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 27. Februar 2004 
(GVBl. LSA S. 92), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. Ok-
tober  2013 (GVBl. LSA S. 590) 
i.  V.  m. § 38 a der Kommu-
nalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) 
in der Fassung vom 24.  Febru-
ar 1994 (GVBl. LSA S. 338), zu-
letzt geändert durch Verordnung 
vom 23. September 2023 (GVBl. 
LSA S. 501) gebe ich Folgendes 
bekannt:

Der Stadtrat der Stadt Halle 
(Saale) hat am 25.  Septem-
ber  2024 für die Neuwahl des 
Oberbürgermeisters (m/w/d) den 
folgenden Wahltermin bestimmt: 

Sonntag, den 02. Februar 2025, 
in der Zeit von 8.00 bis 
18.00 Uhr.

Ferner hat der Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale) beschlossen, dass 
eine ggf. erforderliche Stich-
wahl am Sonntag, dem 23. Fe- 
bruar 2025, in der Zeit von 
8 Uhr bis 18 Uhr stattfindet.

Staatsangehörige aus ande-
ren Mitgliedsstaaten der Euro- 
päischen Union sind nach den für 
Deutsche geltenden Vorausset-
zungen wahlberechtigt und wähl-
bar. Sie sind nicht wählbar, wenn 
sie nach den deutschen oder den 
Rechtsvorschriften des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen, vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind oder sie infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verlo-
ren haben. Gemäß § 38a Abs. 2 
der Kommunalwahlordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (KWO 

LSA) vom 24. Februar 1994 
(GVBl. LSA S. 338), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 
23. September 2023 (GVBl. LSA 
S. 501), haben diese Bewerber mit 
der Bewerbung eine entsprechen-
de Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 8b 
KWO LSA abzugeben.

Dr. Judith Marquardt
Gemeindewahlleiterin
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Kommunalwahl 2025 – Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Halle (Saale)
Hier: Wahl des Oberbürgermeisters (m/w/d)

Berufung des
Gemeindewahlleiters 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 2004 (GVBl. 
LSA S. 92), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Okto-

ber 2023 (GVBl. LSA S. 590), 
wurden am 25. September 2024 
durch den Stadtrat der Stadt Hal-
le (Saale) der Gemeindewahllei-
ter und sein Stellvertreter für die 
Wahl des Oberbürgermeisters der 
Stadt Halle (Saale) am 02. Febru-
ar 2025 und der ggf. notwendigen 
Stichwahl am 23. Februar 2025 
bestimmt. Zur Gemeindewahl-

leiterin wurde Frau Dr. Judith 
Marquardt, Marktplatz 1, 06108 
Halle (Saale), und zu ihrem 
Stellvertreter Herr Aloys Tappel, 
Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale) 
berufen. 

� i.V. Dr. Judith Marquardt
� Oberbürgermeister
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